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Satzung des Vereins Versicherungsombudsmann e. V. 
Stand: 18. November 2009 

 

 

 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 

(1) Der Verein führt den Namen "Versicherungsombudsmann e. V.". 
(2) Sitz des Vereins ist Berlin.  
 

§ 2 Zweck 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung zwischen 
Versicherungsunternehmen und Verbrauchern∗ (Versicherungsnehmern). 
(2) Ebenfalls ist Zweck des Vereins die Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung 
zwischen Versicherungsvermittlern oder Versicherungsberatern und Versicherungsneh-
mern im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen im Sinne von  
§ 214 Abs. 1 Nr. 2 VVG. 

(3) Der Satzungszweck wird vor allem durch Einrichtung und Unterhaltung einer Institu-
tion zur außergerichtlichen Streitbeilegung im Sinne von Abs. 1 und 2 verfolgt. 
 
§ 3 Mitglieder 

(1) Mitglied des Vereins können der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft e. V. und dessen Mitgliedsunternehmen werden. 
(2) Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklärung gegenüber dem Vorstand 
erworben. 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Verlust der Mitgliedschaft beim Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. oder durch Austritt. Die Austrittserklärung ist 
schriftlich gegenüber dem Vorstand abzugeben. Sie wirkt zum Ende des Geschäftsjahres. 
Es ist eine Frist von sechs Monaten einzuhalten.  

(4) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann ein Mitglied ausgeschlossen  
werden, wenn es wiederholt oder schwer gegen die Satzung des Vereins verstößt, dem 
Zweck des Vereins zuwiderhandelt oder seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber 
dem Verein trotz Mahnung nicht nachkommt. Der Vorstand kann bis zum Beschluss  
der Mitgliederversammlung das Ruhen der Mitgliedschaft nach vorheriger Androhung  
anordnen. 
 

§ 4 Beschwerdeverfahren 

(1) Ziel des Beschwerdeverfahrens ist es, Streitigkeiten außergerichtlich beizulegen. Die 
Aufgaben nach § 2 Abs. 1 und 2 können auf eine oder mehrere Personen übertragen 
werden. 
(2) Näheres regelt die jeweilige Verfahrensordnung.  
 
                                                
∗ Aus Gründen der Vereinfachung werden die männlichen Bezeichnungen im Singular verwendet; gemeint sind selbstver-
ständlich ebenso weibliche Personen. Sollte eine weibliche Ombudsperson im Amt sein, handelt es sich um eine Om-
budsfrau. 
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§ 5 Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder erkennen die für die Aufgabe nach § 2 Abs. 1 durch die Mitgliederver-
sammlung beschlossene Verfahrensordnung des Versicherungsombudsmanns als für sie 
verbindlich an. Sie lassen auch eine für die Dauer des Verfahrens angeordnete Verjäh-
rungshemmung gegen sich gelten. 
(2) Sie unterwerfen sich den Entscheidungen des Versicherungsombudsmanns im Rah-
men dieser Verfahrensordnung. 
(3) Die Mitglieder verpflichten sich, ihre Kunden bei Vertragsschluss oder bei Zusendung 
der Vertragsunterlagen auf die Mitgliedschaft im Verein und die Möglichkeit des Streit-
schlichtungsverfahrens vor dem Versicherungsombudsmann hinzuweisen. 
 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 

§ 7 Vorstand, Geschäftsführung 

(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus mindestens fünf und höchstens elf 
Mitgliedern. 
(2) Der Vorstand wählt seinen Vorsitzenden aus dem Kreis seiner Mitglieder. Eine  
Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand kann außerdem einen oder mehrere Stellvertreter 
wählen. Der Vorsitzende des Vorstands leitet die Sitzungen des Vorstands und die Mit-
gliederversammlungen. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. Er stellt 
die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung auf. 
(3) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstands gemeinsam vertreten. 
(4) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 
durch die Satzung einem anderen Organ, dem Beirat oder der Geschäftsführung übertra-
gen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Vertretung des Vereins nach außen, 
b) Vorschlag zur Wahl des Ombudsmanns, 
c) Regelung der Aufgabenbereiche des Ombudsmanns (§ 4 Abs. 1), soweit diese nicht 

durch übereinstimmende Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Beirats 
festgelegt wurden, 

d) Abberufung des Ombudsmanns durch Beschluss nach vorherigem Beschluss des 
Beirats (§§ 12 Abs. 5 lit. a, 13 Abs. 3 S. 2), 

e) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, 
f) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
g) Aufstellung des Wirtschaftsplans, 

h) Bestellung und Abberufung eines oder mehrerer Geschäftsführer, die Beaufsichtigung 
der Geschäftsführung, 

i) Beschlussfassung über die Reisekostenordnung. 
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(5) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer 
von vier Jahren gewählt. Sie müssen zum Zeitpunkt ihrer Wahl dem Organ eines Mitglieds 
angehören. Die Mitglieder des Vorstands bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Eine Wieder-
wahl ist möglich. 

(6) Die laufenden Geschäfte der Geschäftsstelle werden nach Maßgabe einer vom Vor-
stand aufgestellten Geschäftsordnung von der Geschäftsführung wahrgenommen, sofern 
der Vorstand nichts anderes bestimmt. Zu den laufenden Geschäften der Geschäftsstelle 
gehören insbesondere die Geschäfte nach Absatz 4 lit. e-g sowie die Einstellung von Per-
sonal. Die Geschäftsführung hat im Rahmen der Geschäftsordnung Vertretungsmacht im 
Sinne des § 30 BGB. 
 
§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jedes Kalenderjahr statt. Sie wird vom 
Vorstand oder der Geschäftsführung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schrift-
lich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem der Absen-
dung der Einladung folgenden Tag. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

(2) Jedes Mitglied sowie der Beirat können bis spätestens zwei Wochen vor der Mitglie-
derversammlung beim Vorstand schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. 
Der Versammlungsleiter hat zu Beginn die Ergänzung bekannt zu geben. Über Anträge 
auf Ergänzung, die in der Versammlung gestellt werden, beschließt diese selbst. 
(3) Die Mitglieder des Beirats sind zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung berech-
tigt. 
 

§ 9 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn dies 
im Vereinsinteresse erforderlich ist oder ein Fünftel der Mitglieder dies schriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. 
 

§ 10 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei Verhinderung 
durch seinen Stellvertreter oder durch das dienstälteste anwesende Vorstandsmitglied 
geleitet.  
(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Vollmachtserteilung an ein anderes Mitglied ist mög-
lich, jedoch darf kein Mitgliedsunternehmen außer den mit ihm verbundenen Konzernun-
ternehmen mehr als fünf andere Mitglieder vertreten. Vertretene Mitglieder sind ihrerseits 
zur Vertretung nicht berechtigt. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen 
Mitglieder gefasst. 
(3) Änderungen der Satzung sowie der Verfahrensordnungen und Beschlüsse über die 
Bestellung des Ombudsmanns sowie über den Ausschluss eines Mitglieds bedürfen einer 
Mehrheit von drei Vierteln der vertretenen Mitglieder. 
(4) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden von einem Schriftführer protokolla-
risch festgehalten. 
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§ 11 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Wahl des Vorstands, 
b) Bestellung des Ombudsmanns durch Beschluss nach vorherigem Beschluss des  

Beirats (§ 12 Abs. 5 lit. a), 
c) Entgegennahme und Beratung des Berichts des Vorstands über das abgelaufene 

Geschäftsjahr, 
d) Entgegennahme und Beratung des Berichts des Ombudsmanns, 
e) Genehmigung des Jahresabschlusses und Erteilung der Entlastung von Vorstand und 

Geschäftsführung, 
f) Wahl von Rechnungsprüfern, 

g) Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan, 
h) Beschlussfassung über die endgültige Festsetzung der Jahresumlage, 
i) Änderung der Satzung, 

j) Änderung der Verfahrensordnungen, vorbehaltlich der Zustimmung des Beirats  
(§ 12 Abs. 5 lit. b), 

k) endgültige Entscheidung über den Ausschluss von Mitgliedsunternehmen, 
l) Beschlussfassung über die Kostenordnung (§ 16 Abs. 4). 
 

§ 12 Beirat 

(1) Es wird ein Beirat gebildet. Dem Beirat gehören an: acht Mitgliedervertreter (Vorsit-
zender des Vorstands und sieben von der Mitgliederversammlung gewählte Vertreter der 
Vereinsmitglieder), acht Verbrauchervertreter (vier Vertreter des Verbraucherzentralen 
Bundesverbandes und seiner Mitgliedsverbände, zwei Vertreter der Stiftung Warentest, 
ein Vertreter des Bundes der Versicherten, ein Vertreter des ADAC), zwei Vertreter der 
Versicherungsaufsicht, drei Vertreter der Wissenschaft und sieben Vertreter des öffentli-
chen Lebens (zwei Vertreter der SPD-Bundestagsfraktion, zwei Vertreter der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, ein Vertreter der FDP-Bundestagsfraktion, ein Vertreter der Bündnis 
90/Die Grünen-Bundestagsfraktion, ein Vertreter der Die Linke.-Bundestagsfraktion)  
sowie zwei Vertreter der Versicherungsvermittler (Vertreter von Vermittlerverbänden). 
(2) Die Amtszeit der Beiratsmitglieder beträgt fünf Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. 

(3) Die Auswahl der Mitgliedervertreter sowie der Vermittlerverbände erfolgt durch Wahl 
in der Mitgliederversammlung. Die Vertreter der Wissenschaft werden für den ersten Bei-
rat durch die Mitgliederversammlung bestimmt; bei späteren Wahlen durch den zuvor am-
tierenden Beirat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. Die übrigen Mit-
glieder des Beirats werden von den jeweiligen Institutionen und Parteien entsandt. 

(4) Der Beirat wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden. 
(5) Der Beirat hat die folgenden Aufgaben: 

a) Mitwirkung an der Bestellung und Abberufung des Ombudsmanns durch Beschluss,  
b) Mitwirkung an Änderungen der Verfahrensordnungen durch Beschluss, 
c) Mitsprache bei der Bestellung des Geschäftsführers (Vorschlagsrecht, Beratung), 

d) Entgegennahme und Beratung des Berichts des Ombudsmanns, 
e) Unterbreiten von Vorschlägen für die Verbesserung der Arbeit des Ombudsmanns 

und der Verfahrensordnungen sowie für die Tagesordnung der Mitgliederversamm-
lung,  

f) Beratung und Unterstützung des Ombudsmanns in Fragen seiner Öffentlichkeitsprä-
senz (z. B. Internet-Auftritt, Veröffentlichungen, Anzeigen).  
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(6) Sitzungen des Beirats finden nach Bedarf, mindestens einmal jährlich statt. Die Sit-
zungen des Beirats werden von dem Vorsitzenden geleitet. Der Beirat beschließt mit ein-
facher Mehrheit der anwesenden Beiratsmitglieder, wenn nichts anderes in der Satzung 
bestimmt ist. Die Sitzungen sind mit einer Frist von mindestens zwei Wochen unter Anga-
be der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die Tagesordnung setzt der Vorsitzende 
fest. Der Vorstand und jedes Beiratsmitglied kann bis eine Woche vor der Sitzung schrift-
lich eine Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Der Vorsitzende hat zu Beginn der 
Sitzung die Ergänzung bekannt zu geben. Über Anträge auf Ergänzung, die in der Sitzung 
gestellt werden, beschließt der Beirat selbst.  

 
§ 13 Wahl des Ombudsmanns 

(1) Der Ombudsmann wird nach Vorschlag des Vorstands durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung (§ 10 Abs. 3) und vorherigem Beschluss des Beirats (§ 12 Abs. 5 lit. a) 
bestellt.  

(2) Die Amtszeit des Ombudsmanns beträgt höchstens fünf Jahre. Eine einmalige erneu-
te Bestellung ist zulässig. 

(3) Die Abberufung ist nur bei offensichtlichen und groben Verfehlungen des Ombuds-
manns gegen seine Verpflichtungen aus § 15 oder seinen Dienstvertrag möglich. Sie  
erfolgt durch Beschluss des Vorstands und Beschluss einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Beirats.  
 

§ 14 Persönliche Voraussetzungen des Ombudsmanns 

(1) Der Ombudsmann muss die für seine Aufgabe erforderliche Befähigung, Fachkompe-
tenz und Erfahrung haben. Er soll die Befähigung zum Richteramt besitzen und über  
besondere Erfahrungen in Versicherungssachen verfügen. Er soll seinen Wohnsitz in 
Deutschland haben. Er darf in den letzten drei Jahren vor Antritt des Amtes weder haupt-
beruflich für ein Versicherungsunternehmen, eine Interessenvertretung der Branche oder 
ihrer Mitarbeiter noch als Versicherungsvermittler oder -berater tätig gewesen sein. 
(2) Während der Amtsdauer darf eine solche Tätigkeit nicht aufgenommen werden. Auch 
ist jede sonstige Tätigkeit untersagt, die geeignet ist, die Unparteilichkeit der Amtsaus-
übung zu beeinträchtigen. Der Ombudsmann darf wissenschaftliche Arbeiten erstellen 
und Vorträge halten, sofern diese nicht die Unparteilichkeit seiner Amtsführung beein-
trächtigen. 
 

§ 15 Aufgaben des Ombudsmanns 

(1) Der Ombudsmann ist hinsichtlich seiner Entscheidungen, seiner Verfahrens- und 
Amtsführung im Rahmen der Verfahrensordnungen unabhängig und keinen Weisungen 
unterworfen. Er hat als Entscheidungsgrundlagen Recht und Gesetz zu beachten. Sofern 
es daneben allgemeine Grundsätze ordnungsgemäßer Versicherungs-, Kapitalanlage- 
und Vertriebspraxis (Wettbewerbsrichtlinien) gibt, die das Versicherungsgeschäft und  
seine Abwicklung beeinflussen, soll er diese mitberücksichtigen. 

(2) Der Ombudsmann soll die Beilegung des Streits in geeigneten Fällen durch einen 
Schlichtungsvorschlag, im Übrigen durch Bescheidung mit verständlicher Erläuterung der 
Rechtslage fördern. 
(3) Über die Mitarbeiter der Schlichtungsstelle übt der Ombudsmann ein fachliches  
Weisungsrecht und eine fachliche Aufsicht aus. 
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§ 16 Finanzierung 

(1) Die Mitglieder finanzieren den Verein durch Mitgliedsbeiträge und Fallpauschalen. 
Von anderen Verfahrensbeteiligten können Entgelte erhoben werden, sofern die Verfah-
rensordnung dies vorsieht.  

(2) Die Mitgliedsbeiträge werden in Form einer jährlichen Umlage erhoben, deren Höhe 
die Mitgliederversammlung aufgrund des vom Vorstand aufgestellten Wirtschaftsplans 
zunächst vorläufig festsetzt. Der Verein erhebt die vorläufige Umlage zu Beginn des  
Geschäftsjahres. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(3) Die Höhe der Umlage wird endgültig festgesetzt, wenn das Geschäftsjahr abge-
schlossen ist und die in ihm entstandenen Kosten feststehen. Am Jahresschluss nicht 
verbrauchte Vorschüsse bilden als Guthaben der Mitgliedsunternehmen Vorauszahlungen 
auf die Umlage des Geschäftsjahres, das der Beschlussfassung der Mitgliederversamm-
lung über die Genehmigung der Jahresrechnung folgt, sofern die Mitgliederversammlung 
keine andere Verwendung beschließt. 

(4) Die Berechnung der Mitgliedsbeiträge und die Entgelte für durchgeführte Verfahren 
bestimmen sich nach einer Kostenordnung, die von der Mitgliederversammlung beschlos-
sen wird.  
 

§ 17 Rechnungsprüfer, Jahresabschluss und Rechnungsprüfung 

(1) Die Rechnungsprüfer werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt.  
(2) Der Vorstand hat binnen vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres einen Jah-
resabschluss aufzustellen.  
(3) Dieser Jahresabschluss ist von den Rechnungsprüfern rechtzeitig vor der ordentli-
chen Mitgliederversammlung zu prüfen. Über das Ergebnis der Prüfung ist in der Mitglie-
derversammlung zu berichten.  
 

§ 18 Ehrenamtlichkeit 

(1) Die Mitglieder des Vorstands und des Beirats üben ihre Tätigkeiten grundsätzlich eh-
renamtlich aus, sie erhalten dafür keine Vergütung.  

(2) Der Vorstand erlässt eine Reisekostenordnung, die Umfang und Höhe einer Sit-
zungspauschale sowie die Erstattung von Reisekosten regelt. Darin kann für den Vorsit-
zenden des Beirats eine jährliche Aufwandsentschädigung festgesetzt werden. 
 

§ 19 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln aller vertretenen Mitglieder beschlossen werden.  

(2) Diese Mitgliederversammlung hat über die Verwendung des Vereinsvermögens zu 
entscheiden. 

 


